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E i n  B e r i c h t  f ü r  d i e  Z e i t  v o m  
1 . 3 . 2 0 0 3  b i s  3 1 . 7. 2 0 0 3
R e d a k t i o n s s c h l u s s  f ü r  d e n  
B e i t r a g :  3 1 . 7. 2 0 0 3

Der vorliegende 58. Bericht referiert, wie die bisheri-
gen Berichte, eine Auswahl rechtlich bedeutsamer Vor-
schriften, Entscheidungen, Aufsätze und Ereignisse. In 
der Gliederung lehnt sich auch dieser Bericht an die 
bewährte Systematik von Ralph Lansky an.

Abkürzungen
AfP      Zeitschrift für Medien- und Kommunikations-
            recht
MMR  Multimedia und Recht (Zeitschrift)

E r w e r b u n g
     Buchpreisbindung: Aufsatz1

C. Hall untersucht einige Auswirkungen des am 1. Ok-
tober 2002 in Kraft getretenen Buchpreisbindungsge-
setzes.2 In einem ersten Abschnitt erläutert die Ver-
fasserin, dass Bibliotheken, die selbst Ausstellungska-
taloge, Bibliotheksführer und sonstige Bücher im Sin-
ne von §  2 Abs. 1 BuchPrG herstellen, gemäß §  5 Abs. 1 
BuchPrG die Preise für diese Produkte festsetzen und, 
sofern sie ihre Produkte selbst geschäftsmäßig ver-
äußern, den festgesetzten Preis einhalten müssen 
(§  3 BuchPrG). Ein weiteres Thema ist die Regelung 
des Bibliotheksrabatts. Nach §  7 Abs. 2 BuchPrG kön-
nen jedermann zugänglichen kommunalen Büche-
reien, Landesbüchereien und Schülerbüchereien so-
wie konfessionellen Büchereien und Truppenbüche-
reien bis zu 10 Prozent Nachlass gewährt werden. Die 
Verfasserin weist darauf hin, dass in der Aufzählung 
Werksbüchereien, Amts-Bibliotheken, Krankenhaus-
bibliotheken und Gefängnisbibliotheken fehlen, und 
setzt sich, allerdings ohne zu einem abschließenden 
Ergebnis zu gelangen, mit der Frage auseinander, ob 
auch den nicht genannten Bibliotheken Rabatt ge-
währt werden darf.

B e n u t z u n g
     Urheberrecht: 
     Verabschiedung der Gesetzesnovelle
Der im letzten Bericht vorgestellte Entwurf eines 
Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der In-
formationsgesellschaft3 ist nach Durchlaufen des 

vom Bundesrat beantragten Vermittlungsverfahrens 
mit den vom Vermittlungsausschuss vorgeschlage-
nen Änderungen am 3. Juli 2003 vom Bundestag be-
schlossen und am 11. Juli 2003 vom Bundesrat ak-
zeptiert worden.4 Damit ist der Weg frei für die Aus-
fertigung des Gesetzes und seine Verkündung im 
Bundesgesetzblatt.4  a Die wichtigste Änderung, die 
durch den Vermittlungsausschuss veranlasst wor-
den ist, betrifft die Vervielfältigung zum privaten Ge-
brauch. Diese ist nach dem künftigen Recht nur zu-
lässig, »soweit nicht zur Vervielfältigung eine offen-
sichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage verwendet 
wird.« Der Bundesrat hatte ursprünglich die weiterge-
hende Forderung gestellt, nur Privatkopien von recht-
mäßigen Vorlagen zu erlauben.

     Urheberrecht: 
     Gesetzesnovelle: Aufsatz5

Schon vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Regelung des 
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft ist al-
lenthalben der Kampf um die Interpretation einzelner 
Paragraphen des Reformwerkes entbrannt. Eine anti-
bibliothekarische Stoßrichtung hat ein Beitrag des an-
gesehenen Urheberrechtlers Haimo Schack. §  53 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 3 des künftigen 
Urheberrechtsgesetzes erlaubt die Anfertigung einer 
digitalen Archivkopie, »wenn das Archiv keinen unmit-
telbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbs-
zweck verfolgt.« Diese Regelung veranlasst Schack zur 
Untersuchung der Frage, ob »insbesondere öffentliche 
Bibliotheken auch elektronische Archive anlegen und 
sie womöglich auch ihren Benutzern zur selbstän-
digen Nutzung überlassen« dürfen.6 Nach einge-
henden Erörterungen gelangt der Verfasser zu dem 
Schluss, dass Bibliotheken »zwar zum engbegrenzten 
Zweck der Bestandssicherung auch elektronische Ar-
chive anlegen, diese aber Dritten, insbesondere Bibli-
otheksbenutzern nicht zugänglich machen« dürfen.7 
Ein Recht der Bibliotheken, digitale Archivkopien Bib-
liotheks benutzern zugänglich zu machen, wäre zudem 
wegen Verstoßes gegen Art. 14 GG (Grundrechtsschutz 
des geistigen Eigentums) verfassungswidrig. Für ver-
fassungswidrig hält Schack auch §  52 a Abs.  1 Nr.  2, der 
es Bibliotheken gestatte, »ganze wissenschaftliche 
Werke zustimmungsfrei zu digitalisieren, damit Drit-
te sie zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken digital 
nutzen können  … .«8

       K l a u s  P e t e r s

     Bibliotheksrecht
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     Urheberrecht: 
     Gesetzesnovelle: Aufsatz9

G. Beger hat einen ersten Überblick über die biblio-
theksrelevanten Neuerungen des Gesetzes zur Re-
gelung des Urheberrechts in der Informationsgesell-
schaft vorgelegt. Ihre Ausführungen beziehen sich auf 
den Gesetzentwurf in der Fassung, die vom Bundestag 
am 11. April 2003 beschlossen worden ist. Der Aufsatz 
berücksichtigt also noch nicht die Änderungen, die 
vom Vermittlungsausschuss vorgeschlagen und vom 
Bundestag und Bundesrat im Juli gebilligt worden 
sind. Besonders interessant ist Begers Bewertung des 
bibliothekarischen Kopienversands nach künftigem 
Recht: »Soweit der Besteller sich auf privaten und 
wissenschaftlichen Gebrauch beruft, darf die Kopie 
elektronisch hergestellt, übermittelt und vom Bestel-
ler elektronisch genutzt werden. Beruft sich der Bestel-
ler auf sonstigen eigenen Gebrauch (§  53 Abs. 2 Nr. 4 a 
UrhG), so darf die Nutzung der elektronisch übermit-
telten Kopie nur ausschließlich analog stattfinden. Da-
nach sind nur elektronische Übermittlungen gestattet, 
die als Bilddatei (PDF, PDA) eine weitere elektronische 
Nutzung ausschließen. Der Besteller … muss nach Er-
halt der Kopie diese ausdrucken und die elektronische 
Form löschen.«10

     Jugendschutzrecht: 
     Computerspiele: Aufsatz11

Gemäß §  6 Abs. 1 des neuen Jugendschutzgesetzes12 
darf Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit in 
öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend 
dem Spielbetrieb dienenden Räumen nicht gestattet 
werden. Da das Gesetz keine Ausnahme für diese Be-
stimmung vorsieht, könnte es Öffentlichen Bibliothe-
ken verboten sein, Kindern und Jugendlichen Räume 
mit lokal installierten pädagogisch wertvollen Com-
puterspielen anzubieten. Vorsätzliche oder fahrlässi-
ge Verstöße gegen die Vorschrift können gemäß §  28 
Abs. 1 Nr. 7, Abs. 5 JuSchG mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. Der ausgewiesene Ju-
gendschutzrechtler Marc Liesching hält §  6 Abs. 1 JuS-
chG, soweit »sozial nützliche« Einrichtungen betroffen 
sind, für – im Sinne des Jugendschutzes – »kontrapro-
duktiv«. Seiner Ansicht nach »ist §  6 Abs. 1 JuSchG so 
zu verstehen, dass trotz Vorliegens einer Spielhalle die 
Anwesenheit von Minderjährigen behördlich erlaubt 
werden kann, wenn eine Jugendgefährdung ausge-
schlossen ist.«13 Die Erlaubnis sei angezeigt, wenn nur 
Spiele angeboten würden, die von der USK (Unterhal-
tungssoftware Selbstkontrolle) ohne Altersbeschrän-
kung, ab 6 oder ab 12 Jahren freigegeben seien.14
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